
Gemeinde Mittelberg / Kleinwalsertal 
Riezlern – Hirschegg – Mittelberg 

 
 

Verordnung 
über das Campieren außerhalb von Campingplätzen 

(Campingplatzverordnung) 
 
Aufgrund des Gemeindevertretungsbeschlusses vom 24. November 1981 wird gemäß § 14 Abs. 2 
Campingplatzgesetz, LGBl.Nr. 34/1981, verordnet: 
 

§ 1 
 
Zelte, Wohnwagen, Wohnmobile und ähnliche bewegliche Unterkünfte dürfen außerhalb folgender 
Campingplätze nicht aufgestellt werden: 
 Campingplatz Jochum in Riezlern 
 Campingplatz Haller in Riezlern 
 Campingplatz Zwerwald in Riezlern 
 Campingplatz Vorderboden in Mittelberg 
 

§ 2 
 
1) Vom Verbot nach § 1 sind ausgenommen: 
 

1. Zelte, die von Familienangehörigen auf eigenem Grund nächst einem Gebäude aufgestellt 
werden. 

 
2. Wohnwagen oder ähnliche bewegliche Unterkünfte, welche in Gebäuden, mindestens 

jedoch auf überdachten Plätzen, zur Einstellung kommen. 
 
2) In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen kann über Antrag der Gemeindevorstand eine 

Ausnahme genehmigen. 
 


